
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1951/7/12 4Ob52/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.07.1951

Norm

ZPO §59 Abs2

Rechtssatz

Der Antrag auf Auferlegung einer aktorischen Kaution ist abzuweisen, wenn nicht ein bestimmter Betrag begehrt wird,

mag auch der Kläger sich zum Erlag eines bestimmten Betrages bereit erklären.
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